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Was macht eigentlich...
...das Amt für Berufsbildung und das Arbeitsinspektorat in Schwyz?

Eine Detailhandelskette am oberen Zürichsee lässt das Personal täglich 11½ Std. lang schuften statt nur 
während den vorgeschriebenen maximal 9 Stunden. Die Arbeitszeiten lauten: 06.30-13.00 Uhr und 15.00-
20.00 Uhr. Damit ist der Tag für die Mitarbeiter wohl auch privat ziemlich gelaufen.

Lehrlinge leisten vollwertige Berufsarbeit für Fr. 3.50 Stundenlohn + unbezahlte Überzeit
Die Ladenkette bildet für einen Monatslohn von rund Fr. 700.- brutto auch Lehrlinge aus, was sich fürs Erste noch 
positiv anhört. Zumal sie dies unter der angeblich aufmerksamen Aufsicht des Schwyzer Amts für Berufsbil-
dung und des kantonalen Arbeitsinspektorats vollzieht. Die Lehrverträge sind sogar mit dem Stempel des Am-
tes für Berufsbildung geschmückt (vgl. Seite 4). Damit wird der Lehrbetrieb nach aussen hin als vorbildlich und 
vertragstreu gestempelt, auch wenn kaum eine Stunde pro Monat auf interne Ausbildung entfällt. 

Dass die tägliche Überzeit von 2½ Std. gar nicht entschädigt wird, dazu waren die Schwyzer Aufsichts- und Kon-
trollinstanzen noch bis Ende März 2017 völlig ahnungslos. Es brauchte dafür den Fall eines Lehrlings, der gegen 
Ende zweites Lehrjahr ohne nähere Angaben rausgeschmissen wurde. Indem sich dieser dagegen wehrte, ka-
men auch die zuständigen Ämter nicht um die Kenntnisnahme der tatsächlichen Arbeitsverhältnisse herum.

Sofort nach der Kündigung lud das Amt für Berufsbildung den Lehrling ein, ultimativ den Kurs «Zurück in die 
Berufswelt» zu belegen (vgl. Seite 5). Ebenso reflexartig wurden den Eltern die Zulagen für den in Ausbildung 
befindlichen Sohn gestoppt – da die Ausbildung ja jetzt abgebrochen sei. Die Verwaltung dieses Kantons ist 
offenbar so eingerichtet, dass jede Meldung der Arbeitgeber einen (längeren) Hebel zulasten der Arbeitnehmer 
in Bewegung setzt. Von Ausbeutung und Missbrauch von Lehrlingen hat man dort aber noch nie etwas gehört.

Zu den obgenannten Arbeitszeiten kommen noch je 9½ Std. an zwei Samstagen pro Monat hinzu. Arbeitszeit: 
06.30-18.00 Uhr, mit 2 Std. Unterbruch (analog zu Mo-Fr). Daraus resultiert eine Wochen-Arbeitszeit von rund 62-
63 Std. Da die Aufsicht in Schwyz gar nichts davon gewusst haben wollte, wurde auch nie interveniert.

Auf den Hinweis hin, dass dazu ein Bericht veröffentlicht würde, liess sich das Schwyzer Arbeitsinspektorat am  
24. April 2017 wie folgt verlauten: 

Wir bedanken uns für Ihre Informationen und begrüssen, dass Sie die Problematik der feh-
lenden Entschädigung vom Vermittler beurteilen lassen (gemeint ist das Vermittleramt / Arbeits-

amt). Nach Rücksprache mit Herr Benno Kälin vom Amt für Berufsbildung nehme ich Stel-
lung zu Ihrer Frage zur «Lehrlings-Ausbeutung» im Kanton Schwyz.

Im Kanton Schwyz tragen die Lehrbetriebe und Arbeitgeber überwiegend Sorge zu ihren 
Angestellten. Wie in jedem anderen Kanton, gibt es auch im Kanton Schwyz einzelne mut-
massliche und offensichtliche Missbräuche, welchen wir nach unserem gesetzlichen Auf-
trag begegnen.

Das Amt für Berufsbildung wie auch das Arbeitsinspektorat nehmen solche Firmen auf den 
«Radar» und führen entsprechende Kontrollen durch, welche im Übertretungsfall Konse-
quenzen nach sich ziehen. Die Konsequenzen reichen vom Entzug der Ausbildungbewilli-
gung durch das Amt für Berufsbildung bis zu einer Anzeige bei der Polizei bei wiederholten 
Verstössen gegen das Arbeits- und Unfallversicherungsgesetz und seinen Verordnungen.

Im konkreten Fall betrachten wir es als sinnvoll, einerseits den eingeschlagenen zivilrecht-
lichen Weg zu verfolgen und andererseits den Lehrling zu unterstützen und zu motivieren, 
seine künftigen Ziele zu erreichen.

Wir rufen in Erinnerung, dass wir gegenüber der Öffentlichkeit / Presse zu laufenden Verfah-
ren inhaltlich keine Stellung nehmen dürfen.
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Am 25. April schrieb das Arbeitsinspektorat:

Für die Lehrstellensuche ist der Lehrling selber und seine Eltern oder Fürsprecher zuständig. 
Das Amt für Berufsbildung ist in diesem Falle für den Support wenn nötig und berechtigt, 
Ihr Ansprechpartner. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die meisten Lehrbetrie-
be reguläre Arbeitsbedingungen haben.

Der Lehrerfolg jedoch hängt vom Einsatz und der Symbiose zwischen Lehrling und Lehrbe-
trieb ab.

Daraufhin wurde das Arbeitsinspektorat am 25. April 2017 wie folgt angefragt:

Vorliegend lautet das Résumé, dass Ihr Arbeitsinspektorat mindestens eine Armlänge 
Abstand hält zu den zu überwachenden Betrieben. Den SPAR in Freienbach gibt es 
schon seit 2014, und die Arbeitszeiten betragen dort auch weiterhin 11½ Std. pro Tag. 
Überzeiten werden offenbar generell nicht ausbezahlt.

Ich habe noch nicht gehört, dass Sie diesbezüglich interveniert haben.

Mich erstaunt auch, «dass (nur) die meisten Lehrbetriebe reguläre Arbeitsbedingun-
gen haben.» Es gibt offensichtlich noch weitere, Ihnen bekannte «Ausnahmen»?

Die von Ihnen genannte «Symbiose zwischen Lehrling und Lehrbetrieb» scheinen Sie 
etwas einseitig, bzw. zu Ungunsten des Lehrlings auszulegen. Ansonsten käme es nicht 
zu solchen Resultaten, welche Ihnen zudem von privater Seite bekannt geworden sind.

Gerne höre ich von Ihnen bezüglich einem Lehrbetrieb, wo der «symbiotisch» benach-
teiligte Lehrling seine 3-Jahres-Lehre unter regulären Arbeitsbedingungen fortsetzen 
und abschliessen kann. 

Dafür gehe ich jetzt nicht extra beim «Amt für Berufsbildung» betteln, welches Herrn 
Dren A. schnurstracks und ohne jede Rückfrage in einen Kurs «Zurück in die Berufs-
welt» verplanen wollte. Die Vertragsverletzungen liegen eindeutig beim Lehrbetrieb, 
wofür Sie, bzw. Ihr Arbeitsinspektorat verantwortlich zu machen sind.

Darauf antwortete das Arbeitsinspekorat gleichentags:

 Wir nehmen Ihre Meinung zur Kenntnis.
 Das Arbeitsinspektorat hat die nötigen Schritte eingeleitet.

Werden die Aufsichts- und Kontrollämter nun wirklich aktiv – oder bleibt doch alles beim Alten?
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...das entspricht einer 3-Jahres-Lehre!
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anonymisiert anonymisiert
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